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§ 1288 ABGB 7)
Versicherungsvertrag;

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 1288.

Wenn jemand die Gefahr des Schadens, welcher einen Andern ohne dessen Verschulden tre/en könnte, auf sich

nimmt, und ihm gegen einen gewissen Preis den bedungenen Ersatz zu leisten verspricht; so entsteht der

Versicherungsvertrag. Der Versicherer haftet dabey für den zufälligen Schaden, und der Versicherte für den

versprochenen Preis.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1288
file:///

	§ 1288 ABGB 7) Versicherungsvertrag;
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


